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§ 50b. (1) Der Arzt kann im Einzelfall einzelne ärztliche Tätigkeiten gemäß Abs. 2 an 

 1. Betreuungskräfte im Anwendungsbereich des Hausbetreuungsgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2007, 
oder 

 2. Gewerbetreibende, die das Gewerbe der Personenbetreuung nach den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994 ausüben, 

im Rahmen deren Betreuungstätigkeit in einem Privathaushalt übertragen, sofern diese dauernd oder 
zumindest regelmäßig täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich über längere Zeiträume im 
Privathaushalt der betreuten Person anwesend sind und in diesem Privathaushalt höchstens drei Menschen 
zu betreuen sind. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Übertragung hinsichtlich dieser Menschen auch 
dann zulässig, wenn diese nicht im gemeinsamen Privathaushalt, jedoch in höchstens zwei verschiedenen 
Privathaushalten leben, sofern die Übertragung durch denselben Arzt erfolgt. Die Übertragung hat nach 
Maßgabe der Abs. 4 bis 7 zu erfolgen. Allfällige familien- und pflegschaftsrechtlich gebotene 
Maßnahmen sowie § 49 Abs. 3 bleiben unberührt. 

(2) Tätigkeiten gemäß Abs. 1 sind 

 1. die Verabreichung von Arzneimitteln, 

 2. das Anlegen von Bandagen und Verbänden, 

 3. die Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injektionen von 
blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, 

 4. die Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels mittels Teststreifens, 

 5. einfache Wärme- und Lichtanwendungen sowie 

 6. weitere einzelne ärztliche Tätigkeiten, sofern diese einen zu den in den Z 1 bis 5 genannten 
Tätigkeiten vergleichbaren Schwierigkeitsgrad sowie vergleichbare Anforderungen an die 
erforderliche Sorgfalt aufweisen. 
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(3) Der Arzt kann im Einzelfall einzelne ärztliche Tätigkeiten an Personen, die Menschen mit nicht 
nur vorübergehenden körperlichen Funktionsbeeinträchtigungen oder Beeinträchtigung der 
Sinnesfunktionen, die geeignet sind, diesen Menschen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte 
Lebensführung zu verwehren, begleiten und unterstützen, nach Maßgabe der Abs. 4 bis 6 übertragen. 
Dies gilt nicht 

 1. im Rahmen institutioneller Betreuung, wie in Krankenanstalten, Wohn- und Pflegeheimen sowie 

 2. bei einem Betreuungsverhältnis des Laien zu mehr als einer Person. 

(4) Der Arzt hat 

 1. der Person gemäß Abs. 1 oder 3 im erforderlichen Ausmaß die Anleitung und Unterweisung zu 
erteilen, 

 2. sich zu vergewissern, dass die Person gemäß Abs. 1 oder 3 über die erforderlichen Fähigkeiten 
verfügt, und 

 3. die Person gemäß Abs. 1 oder 3 auf die Möglichkeit der Ablehnung der Übertragung der in Frage 
kommenden ärztlichen Tätigkeiten gesondert hinzuweisen. 

(5) Die Übertragung gemäß Abs. 1 oder 3 hat befristet, höchstens aber für die Dauer des 
Betreuungsverhältnisses, schriftlich zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Übertragung 
auch mündlich erfolgen, sofern die Eindeutigkeit und Zweifelsfreiheit sichergestellt sind. Die mündliche 
Übertragung ist längstens innerhalb von 24 Stunden schriftlich zu dokumentieren. Die Übertragung ist zu 
widerrufen, wenn dies aus Gründen der Qualitätssicherung oder auf Grund der Änderung des 
Zustandsbildes der betreuten Person erforderlich ist. Die Übertragung und der Widerruf der Übertragung 
sind gemäß § 51 zu dokumentieren. 

(6) Personen gemäß Abs. 1 oder 3, denen ärztliche Tätigkeiten übertragen worden sind, sind 
verpflichtet, dem Arzt unverzüglich alle Informationen zu erteilen, die für die Anordnung von Bedeutung 
sein könnten, insbesondere Veränderung des Zustandsbilds der betreuten Person oder Unterbrechung der 
Betreuungstätigkeit. 

(7) Personen gemäß Abs. 1, denen ärztliche Tätigkeiten übertragen worden sind, sind verpflichtet, 
deren Durchführung ausreichend und regelmäßig zu dokumentieren und die Dokumentation den 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die die betreute Person behandeln und pflegen, zugänglich zu 
machen. 
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